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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.09.1947 

Geschäftszahl 

0046/47 

Rechtssatz 

Da auf Ausübung des Aufsichtsrechts kein Anspruch besteht, ist eine Säumnisbeschwerde in diesem 
Zusammenhang ausgeschlossen. (Hier: Gewerberecht) 


